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Gemeinde Tangstedt 
Kreis Stormarn 

 
Bebauungsplan Nr. 37 „Harksheider Straße 110“ 

 
Abwägungsvorschlag zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 

Vorbemerkungen 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 21.07.2023 zur Abgabe einer 
Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes bis einschließlich 24.08.2023 aufgefordert. Im Rahmen der Beteiligung wurden insgesamt 
47 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Stellungnahme gebeten.  

Es wurden überwiegend Stellungnahmen abgegeben, die sich sowohl auf den Entwurf des Bebauungsplanes als auch auf die 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beziehen. Diese sind im Folgenden mit aufgeführt. 

Inhaltsübersicht 

Von folgenden Behörden und/oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen mit planrelevanten Inhalten vor: 
Nr. 1:   Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Referat IV 52 (Landesplanerische Stellungnahme) vom 01.11.2023 ........... 4 
Nr. 2:   Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vom 14.08.2023 ........................................................................................................................ 10 
Nr. 3:   Kreis Stormarn, FD Naturschutz – untere Naturschutzbehörde vom 29.08.2023 .................................................................................... 14 
Nr. 4:   Kreis Stormarn, FD Planung Verkehr Bebauungsplan Nr. 37 vom 24.08.2023 ....................................................................................... 19 
Nr. 5:   Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Abt. 7 vom 30.08.2023 .................................................................................... 25 
Nr. 6:   Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landesentwicklung des Landes Schleswig-Holstein, Untere Forstbehörde, Außenstelle 

Mölln vom 25.08.2023 .............................................................................................................................................................................. 28 
Nr. 7:   Steuernagel Ingenieure GmbH für die LUMEN Technologies Germany GmbH vom Dez. 2022 ............................................................. 31 
Nr. 8:   Stromnetz Hamburg vom 05.10.2023 ....................................................................................................................................................... 35 
Nr. 9:   Schleswig-Holstein Netz AG vom 19.09.2023 .......................................................................................................................................... 37 
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Nr. 10:   50Hertz Transmission GmbH vom 23.08.2023 ........................................................................................................................................ 48 
Nr. 11:   PLEdoc GmbH für die GasLINE GmbH vom 24.08.2023 ......................................................................................................................... 55 
Nr. 12:   Deutsche Telekom vom 27.07.2023 ......................................................................................................................................................... 64 
Nr. 13:   1&1 Versatel vom 01.08.2023 .................................................................................................................................................................. 65 
Nr. 14:   AG-29 vom 23.08.2023 ............................................................................................................................................................................ 66 

Folgende Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und/oder Nachbargemeinden haben in ihren Stellungnahmen ausdrücklich keine Be-
denken und Anregungen vorgebracht und/oder sonstige nicht planrelevante Hinweise gegeben: 
 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Abt. LS 172 vom 24.08.2023 
 Landesamt für Vermessung und Geoinformation S-H vom 25.07.2023 
 Kampfmittelräumdienst vom 14.07.2023 
 Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein vom 24.07.2023 
 IHK zu Lübeck vom 24.08.2023 
 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  

- Arelion Germany GmbH 24.07.2023 
- Colt Technology Services GmbH vom 24.07.2023 

 Tennet TSO GmbH vom 26.07.2023 
 Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 22.08.2023 
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 27.07.2023 
 Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. vom 24.08.2023 
 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR vom 28.07.2023 
 Die Autobahn GmbH des Bundes vom 08.08.2023 
 Deutsche Glasfaser vom 27.07.2023 
 Gemeinde Bargfeld-Stegen vom 24.07.2023 
 Gemeinde Jersbek vom 25.07.2023 
 Gemeinde Wakendorf II vom 31.07.2023 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden, Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden liegen keine Stellungnahmen vor. In diesen 
Fällen wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen und auch keine sonstigen Anregungen und Hinweise 
vorzubringen waren: 
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 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, Abt. Städtebaurecht 
 Landesamt für Landwirtschaft, und nachhaltige Landentwicklung des Landes Schleswig-Holstein, Landwirtschaft 
 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
 Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
 Handwerkskammer Lübeck 
 AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 
 Dataport 
 DFMG Deutsche Funkturm GmbH 
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 
 Gewässerpflegeverband Alster-Rönne 
 Freiwillige Feuerwehr Tangstedt 
 Freiwillige Feuerwehr Wilstedt 
 Hamburg Wasser 
 BUND e.V. 
 NABU e.V. 
 Beitrat für Umweltschutz 
 Gemeinde Kayhude 
 Stadtteil Duvenstedt 
 Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt 
 Stadt Norderstedt 
 Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
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Inhalt der Stellungnahme (Bedenken / Anregungen /  
Hinweise) und vorgebrachte Argumente Ergebnis der Prüfung 

Behandlung 
im weiteren 
Verfahren 

Nr. 1:  Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Referat IV 52 (Landesplanerische Stellungnahme) vom 01.11.2023 

Mit Schreiben vom 21.07.2023 werden überarbeitete 
Planunterlagen zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 der Gemeinde 
Tangstedt vorgelegt. Es wird weiterhin beabsichtigt, in dem Gebiet 
nördlich der Harksheider Straße ein bestehendes Sondergebiet zu 
erweitern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Weiterentwicklung des ansässigen Unternehmens Eggers zu 
schaffen. 

Die Erläuterungen zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

zur Kenntnis 
nehmen 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu den o. g. Bauleitpla-
nungen wie folgt Stellung: 
Grundsätzlich liegen bereits landesplanerische Stellungnahmen 
vom 09.07.2020 und 01.08.2022 vor, auf die insoweit verwiesen 
wird. 
Anhand der vorliegenden Planunterlagen wird deutlich, dass das 
Bebauungskonzept überarbeitet wurde. 
Die Empfehlung der Landesplanung eine Verlagerung des Gebäu-
des „Umwelttechnik“ (frühere Bezeichnung Halle 3) und eines 
neuen Bürogebäudes (frühere Bezeichnung Büro 6) zu überprüfen 
wurde berücksichtigt. Der Anregung, die genannten Gebäude nä-
her am Betriebsgelände bzw. auf dem Betriebsgelände zu planen 
wurde gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
nehmen 

Gegen die Erweiterung des Sondergebietes bestehen aus Sicht 
der Landesplanung zwar grundsätzlich keine Bedenken, ich weise 
jedoch auf die nachfolgenden Ausführungen des Referates für 
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht hin und bitte die Pla-
nungen entsprechend zu überarbeiten. Eine abschließende Stel-
lungnahme stelle ich insoweit zurück. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
nehmen 
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Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der 
Raumordnung und greift damit einer planungsrechtlichen Prüfung 
des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungs-
würdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplaneri-
schen Stellungnahme nicht verbunden. 
Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städ-
tebaurecht, werden ergänzend folgende Hinweise gegeben: 
Mit der vorgelegten Planung möchte die Gemeinde Tangstedt den 
im Plangeltungsbereich ansässigen Baubetrieb sichern. Die im 
derzeit wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Nutzung 
„Betriebshof Erd- und Tiefbau“ spiegelt die heutige Nutzung wider. 
Die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten werden in der 6. Flächen-
nutzungsplanänderung und im Bebauungsplan Nr. 37 mit der Dar-
stellung/Festsetzung „Bau-Betriebshof“ erweitert. 
Die Gemeinde Tangstedt möchte die planungsrechtlichen Grund-
lagen schaffen, um dem für die Region wichtigen Baubetrieb lang-
fristige und nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleis-
ten. 
Nach der Begründung des B-Planes sind verschiedene Sonderge-
biete geplant. Die Zweckbestimmung im F-Plan lautet Bau-Be-
triebshof. 
Im SO 4 soll das bereits vorhandene Gebäude weiterhin für 
Betriebswohnungen genutzt werden. Es sind maximal zwei 
Wohnungen zulässig. 
Zusätzlich sind im SO 5 für Monteure Notfall-Übernachtungsräume 
mit max. 10 Betten vorgesehen. 

Die Erläuterungen zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

zur Kenntnis 
nehmen 

1. Keine Notfall-Übernachtungsräume, sondern allgemeine 
Wohnnutzung  

Der Begründung zum Flächennutzungsplan sind keine Aussagen 
zur Nutzung von Notfall-Übernachtungsräumen durch 
Monteurinnen und Monteure zu entnehmen. 
Auch auf Ebene des Flächennutzungsplanes sind alle geplanten 
Nutzungen in die Begründung aufzunehmen, um ein 
nachvollziehbares Bild des Vorhabens zu erhalten. Dies ist 

Die Begründung zur 6. Flächennutzungsplanänderung wird 
um die geplanten Nutzungen ergänzt. 

berücksichti-
gen 
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insbesondere vor dem Hintergrund der Lärmimmissionen und 
deren Auswirkung auf die Wohnnutzung von Bedeutung. Die 
Begründung ist entsprechend zu ergänzen. 
In diesem Zusammenhang wird auf die widersprüchliche Darstel-
lung in der Begründung des B-Planes (S. 27) hingewiesen. Der 
Begründung ist zu entnehmen, dass der Baubetrieb derzeit acht 
Monteure, die in Mecklenburg und Brandenburg ihren festen 
Wohnsitz haben, für die Wasserhaltung und Wasseraufbereitung 
beschäftigt. Im Einsatzfall müssten die Mitarbeiter innerhalb von 
60 Minuten die Baustellen erreichen. Die Mitarbeiter benötigten 
die Werkstatt samt Werkstattwagen am Ort ihres Aufenthalts, da 
eine kurze Reaktionszeit entscheidend ist. Häufig müssten auch 
Anlagenteile mit in die Werkstatt genommen werden. Diese wür-
den dann dort entsprechend repariert, auch nachts, wenn erfor-
derlich. Zwei weitere Monteure, die ebenfalls in Mecklenburg und 
Brandenburg beheimatet seien, würden Baustellen mit Sicher-
heitstechnik betreuen. Sie müssten auch nachts auf Baustellen, 
um Baustellenabsperrungen oder Verkehrslenksysteme zu er-
tüchtigen. Die im SO 5 geplanten Notfall-Unterbringungsräume 
dienen tatsächlich der Wohnnutzung der Monteurinnen und Mon-
teure. 
Nach alledem wird deutlich, dass die Mitarbeiter während der Ar-
beitswoche in den Notfall-Unterkünften wohnen. Hier handelt es 
sich tatsächlich um eine allgemeine Wohnnutzung. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unsere Stellung-
nahme vom 11. August 2022 und die dort genannte Rechtspre-
chung: 
„Unterkünfte für Arbeitnehmer sind wegen ihrer jedenfalls wohn-
ähnlichen Nutzung in Gewerbegebieten auch nicht ausnahms-
weise zulässig. Dies gilt selbst dann, wenn ein im gleichen Ge-
bäude ansässiger gewerblich tätiger Arbeitgeber ausschließlich 
eigenen Arbeitnehmern Schlafräume einfachster Ausstattung 
(Mehrbettzimmer ohne Sanitär- und Kücheneinrichtung) zur Ver-
fügung stellt.“ 

Nach Auffassung der Gemeinde liegt keine allgemeine 
Wohnnutzung vor. Die für die Sicherheit der Baustellen ver-
antwortlichen Mitarbeiter halten sich außerhalb der norma-
len Arbeitszeiten, somit auch nachts und an den Wochen-
enden, in den Notfall-Übernachtungsräumen auf, um je 
nach Einsatzfall schnell zu den Lkws/Transportern zu ge-
langen, diese mit den notwendigen Geräten, Ersatzteilen 
etc. zu beladen und schnellstmöglich zur Baustelle zu fah-
ren. Die Mitarbeiter werden aus dem Stammpersonal der 
Firma rekrutiert. Wegen der langen Bereitschaftszeiten an 
Werktagen und Wochenenden ergibt sich ein wechselnder 
Personenkreis, der sich in den Notall-Übernachtungsräu-
men aufhält. Allein diese Tatsache spricht schon gegen eine 
allgemeine Wohnnutzung. 
Die Mitarbeiter wohnen überwiegend in der näheren und 
weiteren Umgebung Tangstedts. Es kommt aber auch vor, 
dass Mitarbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern drei bis vier 
Tage Bereitschaftsdienst haben und anschließend zu ihren 
Familien nach Hause fahren. Auch diese tageweise Nut-
zung ist aus Sicht der Gemeinde keine Wohnnutzung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Flächennutzungsplan 
und im Bebauungsplan kein Gewerbegebiet, sondern ein 
Sondergebiet dargestellt bzw. festgesetzt wird. Ob das zi-
tierte Urteil für diese Planung zutrifft, ist mindestens zwei-
felhaft (siehe Stellungnahme der Kanzlei Köchling und 
Krahnefeld vom 08.12.2022). 
In Gewerbegebieten gemäß § 8 BauNVO können aus-
nahmsweise „Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in 

nicht  
berücksichti-
gen 
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Die Unterbringung der Monteure auf dem Betriebsgelände steht 
in keinem Zusammenhang mit den auf dem Betriebsgelände an-
fallenden Aufgaben, die ggfs. vor Ort notfallmäßig übernommen 
werden müssen. Vielmehr stellen die geplanten „Not-Schlaf-
plätze“ eine unzulässige Wohnnutzung auf dem Betriebsgelände 
dar. Die Darstellung eines Sondergebietes ändert nichts daran, 
dass eine Verträglichkeit von allgemeiner Wohnnutzung auf einer 
Fläche für gewerblicher Nutzung nicht gegeben ist. 
Wohnungen für Betriebsangehörige sind außerhalb der gewerb-
lich genutzten Flächen, möglichst im Bereich bestehender Orte 
bzw. im direkten Anschluss an diese unterzubringen. 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind“, zugelas-
sen werden. Die geplante Nutzung erfolgt nach Auffassung 
der Gemeinde durch Bereitschaftspersonal, das im Falle 
von Schadensereignissen auf Baustellen schnellstmöglich 
vor Ort sein muss (siehe oben Somit wäre in einem Gewer-
begebiet eine „Wohnnutzung“, in diesem Fall eine Unter-
bringung von Notfall-Bereitschaftspersonal zulässig. 
Im vorliegenden Bebauungsplan wird jedoch nicht einmal 
Gewerbegebiet, sondern ein Sondergebiet festgesetzt. Ge-
mäß anliegender Prüfung der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit der geplanten Nutzung durch die Kanzlei 
Köchling&Krahnefeld vom 08.12.2022 ist die geplante Nut-
zung „Notfall-Übernachtungsräume“ mit maximal 10 Betten 
nicht als betriebliches Wohnen in einem faktischen Gewer-
begebiet anzusehen. 
Da hier ein Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festgesetzt 
wird, ist die vorgesehene Nutzung zulässig, wenn der be-
günstigte Personenkreis in der textlichen Festsetzung, min-
destens aber in der Begrünung erkennbar ist. In der textli-
chen Festsetzung ist der Personenkreis abgegeben. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die geplante Nut-
zung sowohl in einem Gewerbegebiet als auch im geplan-
ten Sondergebiet zulässig ist.  
Aus den o.g. Gründen wird an der Planung von Notfall-
Übernachtungsräumen festgehalten. 

2. Schallimmissionen 
Im Schallgutachten wird davon ausgegangen, dass die Notfall-
Unterkunftsräume nur im Störfall/Notfall genutzt werden und es 
sich daher nur um Räume handeln würde, die nicht ständig zum 
Schlafen genutzt würden. Daher seien geringfügige Überschrei-
tungen zu vernachlässigen. Da es sich aber bei der Nutzung der 
Notfall- Unterkünfte um übliche Wohnnutzung handelt, ist hier die 
Schutzwürdigkeit der Nutzung erhöht. 

Die Hinweise werden beachtet, das Schallgutachten wird 
überarbeitet und die Ergebnisse in die Planung übernom-
men. 

berücksichti-
gen 
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Generell gilt: Als Maßstab für die Beurteilung von Lärm sind die 
Werte der DIN 18005 heranzuziehen, die – vergleichbar mit der 
TA-Lärm – je nach Art des Baugebiets Werte für zumutbaren 
Lärm enthält und dabei nach Tag und Nacht unterscheidet. Die 
DIN 18005 gibt „Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschut-
zes bei der städtebaulichen Planung“ (DIN 18005-1:2002-07, 
S. 3) und gilt als Orientierungshilfe (vgl. BVerwG, Urteil vom 
22. März 2007, 4 CN 2/06, juris Rn. 15 = NVwZ 2007, 831). 
Allerdings kann von den Grenzwerten in den DIN 18005 abgewi-
chen werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts gilt dabei eine „je-desto- Formel“: „Je weiter die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto ge-
wichtiger müssen allerdings die für die Planung sprechenden 
städtebaulichen Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde 
die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die 
ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern.“ 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 22. März 2007, 4 CN 2/06, juris aaO). 
3. Will eine Gemeinde von den Orientierungswerten abwei-
chen, hat sie in einem ersten Schritt in der Abwägung städtebau-
liche Gründe für die Bebauung an diesem Ort zu benennen und 
gegen das Interesse an der Einhaltung der Orientierungswerte 
abzuwägen. Überwiegen die städtebaulichen Gründe für eine 
Überschreitung der Grenzwerte, hat die Gemeinde in einem zwei-
ten Schritt die baulichen und technischen Möglichkeiten zu prü-
fen, um die Auswirkungen einer Überschreitung der Grenzwerte 
zu verhindern bzw. einzudämmen. Darunter fällt etwa die Anord-
nung, dass bestimmte Baumaterialien nach Maßgabe der DIN 
4109 zu verwenden sind (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. 
v. 11.12.2009, 10 S 15/09, juris Rn. 12). 
Die Abwägung ist indes fehlerhaft, wenn die Überschreitung der 
Grenzwerte damit gerechtfertigt wird, dass Schallschutzmaßnah-
men, etwa nach Maßgabe der DIN 4109, angeordnet werden. 
Denn die Verwendung bestimmter Schallschutzmaßnahmen ist 
kein städtebaulicher Belang. 
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Bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans ist die Verträg-
lichkeit der geplanten Wohnnutzung mit der sie umgebenden ge-
werblichen Nutzung entsprechend den obigen Ausführungen 
nachzuweisen. Ich bitte um zwingende Beachtung im weiteren 
Verfahren, da sich andernfalls ein Versagungsgrund für die Ge-
nehmigung des Flächennutzungsplans ergeben kann. 
3. Geruchsimmissionen 
Der Begründung lässt sich entnehmen, dass sich in der Nähe des 
Plangebietes eine Kompostierungsanlage befindet. Die Begrün-
dung ist daher, um Aussagen zu Geruchsimmissionen zu ergän-
zen, die die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
belegen. Der Nachweis ist bereits auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans erforderlich. Der fehlende Nachweis ist ein Versa-
gungsgrund im Rahmen der Flächennutzungsplangenehmigung. 

Es wird ein Geruchsgutachten erarbeitet und die Ergeb-
nisse in die Planung übernommen. 

berücksichti-
gen 

4. Zweckbestimmung 
Die Zweckbestimmung des Sondergebietes Bau-Betriebshof ist 
zu unbestimmt. Nach § 11 Absatz 2 Satz 1 BauNVO besteht die 
Pflicht zur Festlegung der Zweckbestimmung in der Planzeich-
nung. Im Ergebnis kommt es auf eine aussagekräftige Charakte-
risierung des Baugebiets an, die gegebenenfalls auch über die 
Angabe zur Art der Nutzung erzielt wird (vgl. König/Roe-
ser/Stock, BauNVO, § 11 Rn. 11). Insofern müssen der Zweck-
bestimmung des Sondergebietes alle Nutzungen zu entnehmen 
und ausreichend konkret benannt sein. 

Die Planzeichnung und die Begründung werden ergänzt. berücksichti-
gen 

5. Vorlage einer Stellungnahme des LfU im Flächennutzungs-
plan Genehmigungsverfahren 

Ich bitte darauf zu achten, dass im Flächennutzungsplan-Geneh-
migungsverfahren eine Stellungnahme des LfU, Technischer 
Umweltschutz, vorliegt.  

Das LfU wird im weiteren Verfahren beteiligt. Sollte von dort 
eine Stellungnahme eingehen, wird sie der Verfahrensakte 
beigelegt. 

berücksichti-
gen 
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung 

Behandlung  
im weiteren 
Verfahren 

Nr. 2:  Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vom 14.08.2023 

Gegen die o.g. Bauleitpläne der Gemeinde Tangstedt beste-
hen in straßenbaulicher und straßenrechtlicher Hinsicht 
keine Bedenken, wenn die dortige Stellungnahme vom 
17.06.2022 mit dem Aktenzeichen VII 414-553.71/2-62-076 
vollinhaltlich weiterhin berücksichtigt wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stellung-
nahme ist im Folgenden aufgeführt und mit Abwägungsvor-
schlägen versehen bzw. beantwortet. 

zur Kenntnis 
nehmen 

Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und 
straßenrechtlichen Bereich nur auf Straßen des überörtli-
chen Verkehrs. 

  

 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung 

Behandlung  
im weiteren 
Verfahren 

Nr. 1a:  Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Abt. VII vom 17.06.2022 

Gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und den 
Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Tangstedt bestehen in 
verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht keine Beden-
ken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: 

  

1. Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz (StrWG) 
des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.11.2003 (GVOBl. Seite 631) dür-
fen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hoch-
bauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 15 m von 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Anbau-
verbotszone von 15,0 m ist im Entwurf des Bebauungsplanes 
bereits enthalten. 

zur Kenntnis 
nehmen 
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der Kreisstraße 81 (K 81), gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten 
Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenommen werden. 

Parallel zur K 81 ist Richtung Osten eine neue private Er-
schließungsstraße geplant. 
Die Anlegung dieser Erschließungsstraße innerhalb der 
Anbauverbotszone ist mit dem Landesbetrieb Straßen-
bau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort 
Lübeck, abzustimmen. 

Die konkrete Entwurfsplanung wird der Vorhabenträger im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit dem LBV 
abstimmen. Der Hinweis wurde bereits unterhalb der 
textlichen Festsetzungen aufgeführt. 

klarstellen 

2. Gemäß § 29 (2) StrWG des Landes Schleswig-Holstein 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.11.2003 
(GVOBl. Seite 631) stehen Anlagen der Außenwerbung 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt den Hoch-
bauten des § 29 (1) StrWG gleich und bedürfen einer ge-
sonderten Genehmigung durch die Straßenbauverwal-
tung. 

Der Hinweis wurde bereits unterhalb der textlichen 
Festsetzungen aufgeführt. 

klarstellen 

3. Sofern bauliche Veränderungen an der vorhandenen Zu-
fahrt zur K 81 vorgesehen sind, ist dies im weiteren Ver-
fahren frühzeitig mit dem LBV.SH, Standort Lübeck, ab-
zustimmen. 

Die Hinweise wurden bereits unterhalb der textlichen 
Festsetzungen aufgeführt. 

klarstellen 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass 
keine weiteren direkten Zufahrten und Zugänge zur freien 
Strecke der Landesstraße 284 und der K 81 an-gelegt 
werden dürfen. 

Weitere Zufahrten sind nicht geplant. klarstellen 
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4. Zufahrten zu Kreisstraßen außerhalb einer nach § 4 (2) 
StrWG festgesetzten Ortsdurchfahrt sind gebührenpflich-
tige Sondernutzungen. Für den Betrieb dieser Zufahrt als 
Verkehrserschließung der geplanten Bebauung ist beim 
LBV.SH, Standort Lübeck, unter Vorlage entsprechender 
Planunterlagen die gemäß §§ 21, 24 und 26 StrWG erfor-
derliche Sondernutzungserlaubnis zu beantragen. 
Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
nach § 24 (3) StrWG auch die Änderung einer Zufahrt er-
laubnis- und gebührenpflichtig ist. Dies gilt auch, wenn 
die Zufahrt einem wesentlich größeren oder einem an-
dersartigen Verkehr als bisher dienen soll. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach 
derzeitigem Wissenstand ist ein wesentlich größerer oder 
andersartiger Verkehr nicht zu erwarten (siehe 
Verkehrsgutachten). 

zur Kenntnis 
nehmen 

5. An der Einmündung der vorhandenen Zufahrt in die K 81 
sind Sichtfelder gemäß der „Richtlinien für die Anlage von 
Landstraßen“ RAL, Ziffer 6.6.3 im Bebauungsplan auszu-
weisen. 
Die Sichtfelder müssen für wartepflichtige Kraftfahrer, 
Radfahrer und Fußgänger von ständigen Sichthindernis-
sen (auch Wegweisern) und Sicht behinderndem Be-
wuchs freigehalten werden. 

Die Sichtfelder wurden bereits nachgetragen. klarstellen 

6. Der Straßenquerschnitt der K 81 ist im Bebauungsplan 
nachrichtlich (ohne Normcharakter) darzustellen. 

 Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die erforderliche 
Verkehrsfläche der K 81 in der Planzeichnung entspre-
chend auszuweisen und der Plangeltungsbereich diesbe-
züglich zu erweitern ist. 

Der Straßenquerschnitt wurde bereits nachgetragen, der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans erweitert. 

klarstellen 
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7. Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blen-
dung der Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten Stra-
ßen nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch 
ihre Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der 
Anbringung nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszei-
chen und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wir-
kung beeinträchtigen können. Die Abschirmung hat auf 
Privatgrund zu erfolgen. 

Die Hinweise wurden bereits unterhalb der textlichen 
Festsetzungen aufgeführt. 

klarstellen 

8. Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der Notwendig-
keit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen 
die zu erwartenden Verkehrsmengen auf den Straßen 
des überörtlichen Verkehrs berücksichtigt werden und 
das Bebauungsgebiet ausreichend vor Immissionen ge-
schützt ist. 
Immissionsschutz kann von den Baulastträgern der Stra-
ßen des überörtlichen Verkehrs nicht gefordert werden. 

In der lärmtechnischen Untersuchung wurden die zu 
erwartenden Verkehrsmengen auf den Straßen bereits 
berücksichtigt. 

klarstellen 

Die Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und 
straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des überörtli-
chen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
nehmen 
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Nr. 3:  Kreis Stormarn, FD Naturschutz – untere Naturschutzbehörde vom 29.08.2023 

Die untere Naturschutzbehörde hat beim Landesamt für Um-
welt (LfU) die Überprüfung der o.g. gesetzlich geschützten 
Biotopfläche angefragt (Biotopbogen anbei). Das Prüfergeb-
nis liegt nunmehr vor. Das LfU bestätigt, dass die Kriterien 
des gesetzlichen Biotopschutzes nach wie vor erfüllt sind 
und es sich bei dem infrage stehenden Steilhang um einen 
geschützten artenreichen Steilhang im Sinne von § 30 
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG und § 1 Nr. 9 der BiotopV 
SH handelt. Die Antwort des LfU ist zu Ihrer Information bei-
gefügt. 

Auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird verzichtet. 
Das gesetzlich geschützte Biotop (artenreicher Steilhang) 
wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen, die 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotope geändert. 

berücksichtigen 

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen er-
heblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope 
führen können, sind gem. § 30 BNatSchG verboten. Die lt. 
B-Plan 37 geplante Errichtung von Photovoltaik- und/oder 
Solarthermieanlagen würde zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Biotops führen. Auch gem. Solarerlass sind ge-
setzlich geschützte Biotope grundsätzlich und von vorn her-
ein von der Errichtung von Solar-Freiflächenanlagen auszu-
schließen, weil fachliche Bestimmungen entgegenstehen. 

  

Gegen die geplante Errichtung von Photovoltaik- und/oder 
Solarthermieanlagen auf dem gesetzlich geschützten Biotop 
bestehen daher erhebliche Bedenken. Der Planung kann in 
diesem Bereich nicht gefolgt werden. Die Unterlagen sind 
unter Berücksichtigung der Biotopfläche entsprechend zu 
überarbeiten und zur Abstimmung erneut vorzulegen. Das 
gesetzlich geschützte Biotop ist in der Planzeichnung als ge-
setzlich geschütztes Biotop nachrichtlich darzustellen. 
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Die Hinweise werden berücksichtigt (siehe oben). 

 
 
 
 
 
 
berücksichtigen 
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Das Anschreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur Kenntnis 
nehmen 
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Die Tabelle wird berücksichtigt. berücksichtigen 
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Die Karte wird berücksichtigt. berücksichtigen 
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Nr. 4:  Kreis Stormarn, FD Planung Verkehr Bebauungsplan Nr. 37 vom 24.08.2023 

1.Städtebau: 
Nachdem nunmehr eine Änderung von max. 30 Wohnungen 
in 2 Betriebsleiterwohnungen sowie max. 10 Betten in Not-
fall-Übernachtungsräumen mit den entsprechenden ausführ-
lichen Erläuterungen erfolgt ist, werden die anfänglichen Be-
denken zurückgestellt. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
zur Kenntnis 
nehmen 

2.Landschaftspflege: 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen zu den vorliegen-
den Unterlagen keine grundsätzlichen Bedenken. Folgende 
Hinweise sind zu berücksichtigen: 
Auf der Fläche befindet sich das gesetzlich geschützte Bio-
top Nr. 401 auf Kartenblatt 325665952 vom Biotoptyp Ru-
derale Grasflur, Artenreicher Steilhang im Binnenland.  
Gesetzlich geschützte Biotope genießen unmittelbaren ge-
setzlichen Schutz. Sie werden vom Landesamt für Umwelt 
(LfU) in einem Register erfasst, welches regelmäßig über-
prüft und aktualisiert wird. Für das Biotop liegt uns keine In-
formation vor, dass der Schutzstatus nicht länger besteht. 
Auch aus den Planunterlagen geht nicht hervor, ob eine 
Überprüfung durch das LfU stattgefunden hat. Die Natur-
schutzbehörde hat daher beim LfU die Überprüfung der Flä-
che angefragt, eine Antwort ist noch nicht erfolgt und ist zu-
nächst abzuwarten. 
Unter der Voraussetzung, dass die Schutzwürdigkeit von 
dort nicht bestätigt wird, kann dem Ausgleichskonzept zuge-

 
Auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird verzichtet. 
Das gesetzlich geschützte Biotop (artenreicher Steilhang) 
wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen, die 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotope geändert. 

 
berücksichtigen 
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stimmt werden. Anderenfalls sind die Unterlagen zu überar-
beiten, sofern an den Planungsabsichten Errichtung von 
Photovoltaik- und/oder Solarthermieanlagen auf der Bio-
topfläche festgehalten werden soll. Ggf. wäre für Eingriffe in 
diese Struktur eine Befreiung von den Verboten nach § 30 
BNatSchG erforderlich. 

Die Naturschutzbehörde bittet nach Klärung des o.g. Konflik-
tes und ggf. Überarbeitung der Unterlagen um Übersendung 
des städtebaulichen Vertrages über die Sicherung der Aus-
gleichsmaßnahmen im Plangeltungsbereich und der exter-
nen Ausgleichsfläche. 
Ausdrücklich begrüßt wird, dass die Ausgleichsmaßnahmen 
für Eingriffe in Flächen mit besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz vollständig auf dem Betriebsgelände realisiert 
werden können. 

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wird der UNB vor 
dem Satzungsbeschluss zur Stellungnahme zugestellt. 

berücksichtigen 

3.Bodenschutz: 
Bereits am 30.05.22 wurde zum Vorentwurf der Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 37 "Harksheider Straße 110" eine 
umfangreiche Stellungnahme abgegeben. 
Im Protokoll der Abwägung vom 05.05.23 (B-Plan 37, Ge-
meinde Tangstedt, § 4 (1) BauGB-Beteiligung - Nr. 5: Kreis 
Stormarn FD Abfall, Boden und Grundwasserschutz) wurde 
die Inhalte zur Kenntnis genommen bzw. sollen berücksich-
tigt werden. 
Im Ergebnis der Stellungnahme vom 30.05.22 wurden keine 
grundsätzlichen Bedenken geäußert. Es sei an dieser Stelle 
noch einmal wiederholt werden, dass eine Beteiligung der 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Unterhalb 
der textlichen Festsetzungen wird der Hinweis aufgenom-
men, dass bei Bauanträgen eine Beteiligung der Unteren Bo-
denschutzbehörde notwendig ist. 

 
zur Kenntnis 
nehmen 
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unteren Bodenschutzbehörde bei Bauanträgen notwen-
dig ist. 
Diese zentrale Forderung bleibt bestehen und ist umso wich-
tiger da ein Abgleich der alten und neuen Planungsunterla-
gen auf mögliche, relevante Änderungen auf Grund des Da-
tenumfangs nicht mehr möglich ist. Es wird eine Rückspra-
che des Planungsbüros oder der Fa. Eggers mit der unteren 
Bodenschutzbehörde empfohlen. 

4.Verkehr: 
Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen gegen die 
Planung grundsätzlich keine Bedenken, sofern die Zufahrt, 
inklusive der Änderung der Sondernutzung, zur Harksheider 
Straße wie bereits aufgenommen mit dem Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr abgestimmt wird.  

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach derzei-
tigem Wissenstand ist ein wesentlich größerer oder anders-
artiger Verkehr nicht zu erwarten (siehe Verkehrsgutachten). 

 
zur Kenntnis 
nehmen 

5.Wasserwirtschaft: 
Mit der Änderung sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die betriebliche Erweiterung, insbesondere um 
Büro-, Wohngebäude, Lagerhallen und eine Photovoltaikflä-
che, auf dem Betriebsgelände der Fa. Eggers geschaffen 
werden. 
Das Vorhaben liegt innerhalb der Schutzzone III des Was-
serschutzgebietes Norderstedt.  
Auf die Genehmigungspflichten und Verbote durch die WSG-
Verordnung Norderstedt1 wird hingewiesen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
zur Kenntnis 
nehmen 

 
1 Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen der Stadtwerke Norderstedt (Wasserschutzgebietsverordnung Nor-

derstedt) vom 27. Januar 2010 (GVOBl. S.-H. S. 172) in der zz. geltenden Fassung 



Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Tangstedt, Kreis Stormarn PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Stand: 12.03.2024 22 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung 

Behandlung  
im weiteren 
Verfahren 

Es bestehen gegen diese Planung keine grundsätzlichen 
Bedenken. 

Für das Niederschlagswasser wurde im Rahmen der Be-
bauungsplanung ein Entwässerungskonzept erstellt, aus 
dem hervorgeht, dass ein schadloses Niederschlagswasser-
management möglich ist. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
nehmen 

Gleiches gilt für das Schmutzwasser, hier aber noch mit Er-
gänzungsbedarf. Statt in die zukünftig nicht mehr ausrei-
chenden, der SBR-Anlage zugeordneten Schilfbeete soll das 
gereinigte Schmutzwasser in die ebenfalls mit Schilf bestan-
denen Verdunstungsbecken geleitet werden. Gleichzeitig 
wird aus den Verdunstungsbecken Wasser zur Befeuchtung 
des Recyclingmaterials entnommen. Auch wenn das gerei-
nigte Schmutzwasser in den Becken stark verdünnt wird, 
könnte es hygienerechtlich problematisch sein, dieses Was-
ser in der Recyclinganlage zu nutzen. Hier sind weiterge-
hende Überlegungen nötig (Entnahme von Befeuchtungs-
wasser aus einem der drei Becken, Einleitung SW in ein an-
deres o.ä.). 
Mit der Erweiterung der Abwasserbehandlung wird die An-
lage nicht mehr als Kleinkläranlage eingestuft werden kön-
nen. Es ist daher das Abwasserkonzept neu aufzustellen und 
im Zuge der fortschreitenden Planung ein Antrag zum Bau 
und Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage einzu-
reichen. 

Das Abwasserkonzept wurde überarbeitet und mit der UWB 
abgestimmt. 

berücksichtigen 

Weitere Hinweise: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. berücksichtigen 
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 Für den Bau des neuen Solarfeldes ist von Auflagen 
ähnlich denen auszugehen, die für die bereits geneh-
migten Solaranlagen gelten. 

 Bei Wasserstoff-Gasfüllanlagen, an die eine Elektrolyse-
anlage angegliedert ist, kann zusätzliches Abwasser an-
fallen. Insbesondere bei der Vorbehandlung des Was-
sers, aus dem der Wasserstoff mittels Elektrolyse er-
zeugt werden soll, fallen beim Einsatz von Umkeh-
rosmose-Anlagen hochkonzentrierte Abwässer an, für 
die grundsätzlich der Anhang 31 zur Abwasserverord-
nung (AbwV2) zutrifft. 

 Wasserstoff an sich ist als nicht wassergefährdend ein-
gestuft. Deshalb fällt der Umgang mit Wasserstoff nicht 
unter §§ 62, 63 WHG3 oder die AwSV4. Nach bisherigen 
Informationen werden bei der Elektrolyse aber auch 
wassergefährdende Stoffe eingesetzt. Beispielsweise 
kommt bei der alkalischen Elektrolyse meist eine Kali-
umhydroxyd-Lösung als leitender Elektrolyt zum Einsatz. 
Da Kaliumhydroxyd in die Wassergefährdungsklasse 1 
eingestuft ist, handelt es sich bei der Elektrolyseanlage 
um eine Anlage zum Verwenden von wassergefährden-
den Stoffen. Somit ist § 62 WHG und auch die AwSV zu 
beachten. Für die Lagerung und Betankung von Was-
serstoff sind Kälteanlagen erforderlich, bei denen was-
sergefährdende Stoffe als Kühlmittel eingesetzt werden. 
Damit liegt auch hier eine Verwendungsanlage vor, für 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
Aufstellung der Bauanträge beachtet. 

zur Kenntnis 
nehmen 

 
2 Abwasserverordnung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625) in der z.Z. geltenden Fassung 
3 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der zz. geltenden Fassung. 
4 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 905) in der zz. geltenden 

Fassung 
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die die Anforderungen des § 62 WHG und der AwSV zu 
beachten sind. Notwendige Regelungen werden in Zu-
sammenhang mit dem tatsächlichen Bauvorhaben zu 
treffen sein. 

6. Brandschutz: 
aufgrund Ihrer Stellungnahmenanforderung vom 25.07.2023 
teile ich Ihnen mit, dass gegen die Realisierung des Bebau-
ungsplanes B-Plan Nr. 37 der Gemeinde Tangstedt aus der 
Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine grundsätzli-
chen Bedenken bestehen. 
Nachfolgend aufgeführte Hinweise bitte ich jedoch zu be-
rücksichtigen: 
Im Rahmen der weiteren Planungen ist die Ergiebigkeit der 
Trinkwasserbrunnen, die auch zur Löschwasserversorgung 
herangezogen werden sollen, zu ermitteln. Für die Lösch-
wasserbrunnen sind besondere Anforderungen zu erfüllen, 
die z.B. in der „Information des Kreises Stormarn zu Lösch-
wasserbrunnen“ aufgeführt sind. 
Erforderliche Flächen für die Feuerwehr (Zu- bzw. Umfahr-
ten, Bewegungsflächen) sind ebenfalls bei der weiteren Pla-
nung zu berücksichtigen Hinweis: Flächen für die Feuerwehr 
(z.B. Zufahrten oder Bewegungsflächen) sind nach den 
Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr – Fassung Feb-
ruar 2007 - zu planen, herzustellen, zu kennzeichnen, in-
stand zu halten und jederzeit für die Feuerwehr benutzbar 
freizuhalten. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
Aufstellung der Bauanträge beachtet. 

 
zur Kenntnis 
nehmen 
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Nr. 5:  Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Abt. 7 vom 30.08.2023 

Bzgl. der mir vorgelegten o. g. Planungsunterlagen weise ich 
aus Sicht des Immissionsschutzes auf Folgendes hin: 

  

 Klein-Windkraftanlagen:   

o Nach dem Landesentwicklungsplan (Gesamträumliches 
Plankonzept zur Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsplanes (LEP) 2010 (Kapitel 3.5.2)) ist eine WKA 
i.d.R. nur mit bis zu 30m Gesamthöhe außerhalb von 
Windvorranggebieten im Innenbereich möglich. Zudem 
werden Gruppen von drei oder mehr Kleinwindkraftanla-
gen vom raumordnerischen Ausschluss erfasst. Eine ab-
schließende Überprüfung der bauplanungsrechtlichen 
Zulässigkeit durch das zuständige Kreisbauamt wird da-
her angeregt. 

Bei der Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes werden 
maximal zwei WKA mit maximal 30,0 m Gesamthöhe festge-
setzt, so dass ein raumordnerischer Ausschluss nicht mehr 
angenommen werden kann. 

berücksichtigen 

o Die Thematiken Schattenwurf und Eiswurf/Eisfall sollen 
zudem spätestens im Rahmen des jeweiligen Baugeneh-
migungsverfahrens in Gutachten betrachtet werden. Auf-
grund möglicher Gefahren durch Eiswurf können Schutz-
abstände zu schutzbedürftigen Nutzungen (u.a. Wohn-
nutzungen, Bereiche mit Publikumsverkehr, öffentliche 
Straßen und Wege, Störfall-Anlagen) bzw. technische 
Schutzmaßnahmen (u.a. Eiswurf-Abschaltautomatik) er-
forderlich sein. 

Die linksseitig angesprochenen Thematiken werden bei der 
Aufstellung der Bauanträge betrachtet. 

berücksichtigen 

 Anlagen für die Herstellung, Lagerung und Nutzung 
von Wasserstoff: 
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o Nach aktueller Rechtslage stellt die gewerbliche Herstel-
lung von Wasserstoff eine genehmigungsbedürftige An-
lage nach BImSchG dar. Diese Anlagen benötigen einer 
Genehmigung nach dem BImSchG durch das LfU (als zu-
ständige Behörde) und die Baugenehmigung für die Was-
serstoff-Nebeneinrichtungen wären in diese BImSchG-
Genehmigung durch das LfU mit einzukonzentrieren. Be-
nötigte Explosionsschutzdokumente würden durch die 
zuständigen Arbeitsschutzbehörden im Rahmen der Be-
teiligung mit abgefragt werden. 

Die linksseitig angesprochenen Thematiken werden bei der 
Aufstellung der BImSchG-Anträge beachtet. 
 

berücksichtigen 

o Die Elektrolyseur-Tischkühler und die Kompressoren zur 
Verdichtung von Wasserstoff auf 700 bar sollen spätes-
tens im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfah-
rens als Emissionsquellen für Lärm in dem Lärmgutach-
ten berücksichtigt werden. Eine Überprüfung im Rahmen 
der Bauleitplanung wird jedoch empfohlen, um sicherzu-
stellen, dass für die geplante Realisierung des Vorhabens 
„Wasserstoff-Erzeugung/Tankstelle“ ausreichend „Lärm-
kontingent“ zur Verfügung stehen wird. 

Die Art der Kompressoren und die Lage im Plangeltungsbe-
reich werden erst bei der Bearbeitung der Antragsunterlagen 
festgelegt. Somit können derzeit für die Lärmemissionen 
keine verlässlichen Annahmen getroffen werden. 

klarstellen 

o Bei einer Erzeugung von Wasserstoff und einer eventuel-
len Nutzung von Biogas aus den Rotten der Kompostie-
rung ist die Menge an brennbaren Kompostiergas bei der 
Mengenschwelle zur Bestimmung der Anwendbarkeit der 
12. BImSchV zu berücksichtigen. 

  

 Baustoffaufbereitung und Kompostierung (BImSchG-An-
lagen): 
Folgende Anmerkungen des LfU - Dezernats 73 (Abfall-
wirtschaft), als zuständige immissionsschutzrechtliche 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die nach Be-
bauungsplan mögliche Errichtung einer Halle wird zur gege-
benen Zeit beim Landesamt für Umwelt beantragt. 

zur Kenntnis 
nehmen 
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Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, wurden mir 
zudem mitgeteilt. 

Die Begründung wird um die Auswirkungen der Kompostie-
rungsanlage auf die geplanten Nutzungen ergänzt. Gemäß 
der Geruchsimmissionsprognose vom 20.12.2023 ist eine 
Überschreitung des jeweiligen Immissionswertes im Bereich 
von schutzbedürftigen Nutzungen nicht zu erwarten 

o Die genehmigte Kompostierung (Nr. 8.5.2 des Anhang 1 
der 4. BImSchV) befindet sich in der Nähe der Sonderge-
biete mit sensibleren Nutzungen SO 4 und SO 5. Bisher 
ist eine offene Mietenkompostierung zugelassen. Die in 
den Planzeichnungen dargestellte „Kompostierungshalle“ 
ist bisher nicht genehmigt, auch ein Änderungsantrag ent-
spr. § 16 BImSchG liegt dem LfU hierzu nicht vor. In der 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 37 wird auf die Aus-
wirkungen der Kompostierung, die entsprechend Anhang 
7 TA Luft zu bewerten ist, nicht eingegangen. 

  

o Da die Anlage zur Kompostierung bisher nicht wie bean-
tragt betrieben wurde, ist ggf. die Genehmigung zum Be-
trieb dieser Anlage entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG erloschen. Sofern beabsichtigt ist, im Falle der ge-
gebenen Verfristung einen Antrag auf erneute immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung zu stellen, ist hier die 
Nr. 5.4.8.5 TA Luft zu berücksichtigen. Bei der Ersterrich-
tung ist ein Abstand von 300 m zur nächsten vorhande-
nen oder in einem B-Plan festgesetzten Wohnbebauung 
einzuhalten. 

Laut Aussage des Betreibers ist die Kompostierungsanlage 
sehr wohl in Betrieb genommen worden, z.B. für die Zwi-
schenlagerung von Grünabfall, Herstellung von Häckselgut 
und Mulchmaterial aus Grünabfall. 
 

klarstellen 

Bei Planänderungen und Ergänzungen bitte ich um erneute 
Beteiligung mit Benennung der geänderten oder ergänzten 
Teile. 
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Nr. 6:  Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landesentwicklung des Landes Schleswig-Holstein, Untere Forstbehörde, 
Außenstelle Mölln vom 25.08.2023 

Zur den o.g. vorgelegten Entwurfs-Bauleitplanungsunterlagen 
des Bebauungsplanes Nr. 37 in Verbindung  mit der 6. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird forstbehördli-
cherseits wie folgt Stellung genommen: 

  

Ziel der vorgelegten Unterlagen besteht in der Schaffung pla-
nungsrechtlicher Voraussetzung zur Förderung und Siche-
rung des bereits dort bestehenden Gewerbebetriebes. 

Die Hinweise zu den geplanten Nutzungen etc. werden zur 
Kenntnis genommen. 

zur Kenntnis 
nehmen 

Insbesondere innerhalb eines bereits überwiegend bebau-
ten/versiegelten Areals (südlicher Plangeltungsbereich - SO 
3 bis SO 6) sollen neue Gebäude  für mehr Kapazitäten von 
Räumlichkeiten für die wachsende Anzahl an Mitarbeitern 
(u.a. Büroräume, Kantine) realisiert werden. Darüber hinaus 
ist die Aufstellung von Klein-Windkraftanalagen und Photovol-
taikanlagen für die betriebseigene Versorgung geplant. Der-
zeit ist nicht absehbar, welche Art, Größe und Anzahl von 
Klein-Windkraftanlagen eingesetzt werden. Die technischen 
Entwicklungen gerade im Sektor der Klein-Windkraftanlagen 
stehen noch am Anfang, sodass im Plangeltungsbereich le-
diglich zunächst eine Angebotsfläche festgesetzt wird. Eine 
verbindliche Entscheidung zu den einzelnen konkreten 
Standorten der Klein-Windkraftanlagen kann somit erst im 
Rahmen der (Bau-)Genehmigungsverfahren getroffen wer-
den. Die Photovoltaikanlagen sollen auf den vorhandenen 
Böschungen seitlich der Recycling- und Kompostierungsflä-
chen angeordnet werden. 
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Im nördlichen Plangeltungsbereich (SO1, SO2 sowie den 
Schilfrörichtanlagen) ist eine Veränderung der bereits geneh-
migten Nutzung nicht vorgesehen. 

  

Die anteilig südöstlich durch Baufenster überplanten sowie 
entlang der westlichen Plangeltungsgrenze existierenden, 
überwiegend kleinflächig bzw. sehr schmal und langgestreckt 
ausgebildeten, gehölzbestockten Flächen/Wälle sind auf-
grund der geringen Flächengröße, der speziell vorliegenden 
Flächenausformung (teilweise auch überspannt durch Lei-
tungstrassen) sowie der isolierten Lage, gemäß§ 2 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 1 LWaldG, nicht als Wald im Sinne des Lan-
deswaldgesetzes zu beurteilen. 

  

Waldflächen, gemäß § 2 Waldgesetz für das Land Schleswig-
Holstein (L\/ValdG) in der Bekanntmachung vom 05.12.2004 
in der derzeit aktuellen Fassung werden somit innerhalb des 
Plangeltungsbereiches von den o.g. Bauvorhaben nicht über-
plant und/oder in Anspruch genommen. 

  

Gemäß den textlichen Ausführungen (u.a. auf S. 40 der Be-
gründung des Bebauungsplanes) sollen. die geplanten Ver-
siegelungen - die durch die bauliche Realisierung der o.g. Ge-
bäude/Vorhaben entstehen - auf einer für den damaligen Kie-
sabbau festgelegten Ausgleichsfläche kompensiert werden.  
Dazu ist vorgesehen, dass sich eine ca. 2,66 ha große, bis-
herige landwirtschaftliche Nutzfläche (Flurstück 106/20 tlw., 
Flur 1, Gemarkung Wilstedt und das Flurstück 2, Flur: 13; Ge-
markung: Wilstedt) durch natürliche Sukzession zu Wald ent-
wickeln soll. 

Im weiteren Verfahren werden andere Ausgleichsflä-
chen/Ökokontoflächen genutzt, die sich im Kreis Pinneberg 
und im Kreis Steinburg im Landschaftsraum „Geest“ befin-
den. 

klarstellen 
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Aus forstbehördlicher Sicht impliziert der hier vorliegende na-
turschutzrechtlich erforderliche Ausgleich - gemäß der Reali-
sierung der vorbezeichneten Maßnahme verbunden mit dem 
ausdrücklichen Ziel der Entwicklung einer Waldfläche - eine 
forstrechtliche Neuwaldbegründung. 

  

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass gemäß § 10 LWaldG 
bisher nicht als Wald genutzte Grundflächen zur Neuanlage 
von Wald einer forstbehördlichen Genehmigung bedürfen. 

  

Nach dem derzeit hier vorliegenden Sach- und Kenntnisstand 
sowie den textlichen Beschreibungen der. Unterlagen ist aus 
hiesiger Sicht somit ein gesondertes forstliches Antrags- und 
Genehmigungsverfahren zur Neuwaldbegründung durchzu-
führen. 

  

Sollte ggf. eine künftige Neuanlage von Wald auf der benann-
ten Ausgleichsfläche (Flurstücke: 2 und 106/20 tlw.) pla-
nungsrechtlich nicht gewünscht bzw. zukünftig verfolgt wer-
den, ist dies durch eine eindeutige Formulierung - die keine 
Neuwaldbildung ꞏnach dem LWaldG nach sich zieht und folg-
lich mit einem kontinuierlich, dauerhaften Flächenpflege bzw. 
Unterhaltungserfordernis verbunden ist - in den Planungsg-
unterlagen unbedingt klarzustellen/ zu korrigieren. 

  

Die vorgenannten Hinweise und Anmerkungen sind im weite-
ren Bauleitplanungsverfahren zu beachten. 
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Nr. 7:  Steuernagel Ingenieure GmbH für die LUMEN Technologies Germany GmbH vom Dez. 2022 

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und bearbeiten diese im 
Auftrag von LUMEN Technologies Germany GmbH/Centu-
ryLink/Level3.  
Durch die oben genannte Baumaßnahme kommen Sie in 
den Schutzstreifen unserer Anlagen (LWL-Netz für Tele-
kommunikation).  
Sie erhalten unseren entsprechenden Trassenplan zur Infor-
mation und Beachtung.  
Bei Aufgrabungsarbeiten in diesem Bereich sind folgende 
Punkte zu beachten: 

Die Leitungstrasse befindet sich an der westlichen Bebau-
ungsplangrenze außerhalb des Geltungsbereiches parallel 
zur Schleswig-Holstein-Straße. Aufgrabungen etc. sind dort 
nicht vorgesehen. 

nicht 
berücksichtigen 

• 5 Arbeitstage vor Baubeginn im Bereich unseres Schutz-
streifens muss Ihre Aufgrabung schriftlich oder telefo-
nisch angezeigt werden. 

• Durch unterschiedliche Verlegungstiefen oder Änderun-
gen im Verlauf der Leitungen wird kein Mitverschulden 
von LUMEN begründet. 

• Ortungen sind im Bereich von Kreuzungen zur genauen 
Lagebestimmung unserer Trasse vorzunehmen. Ein Min-
destabstand von 1 Meter zur LWL-Trasse ist bei einem 
Parallelverlauf einzuhalten. Nach Beendigung Ihrer Bau-
maßnahme sind die Bestandspläne im Maßstab 1:1000 
für Kreuzungen bzw. Querungsstellen LUMEN zur Verfü-
gung zu stellen. 

• Eine Überbauung unserer Anlagen ist nicht zulässig. Die 
Schächte müssen jederzeit zugänglich bleiben. 
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• Als Anlage ist das Begleitschreiben „Hinweis zum Schutz 
unterirdischer Glasfaseranlagen“ beigefügt, welches zu 
beachten ist. Die Einhaltung der genannten Bedingungen 
ist von Ihnen zu übererwachen. 
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Anlage HINWEISE   
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Nr. 8:  Stromnetz Hamburg vom 05.10.2023  

Wir haben Ihre Email über Herrn Thomas Kretschmer von 
der 50Hertz Transmission GmbH erhalten. 
Vor dem Hintergrund, dass wir als Stromnetz Hamburg 
GmbH nicht nur im Rahmen der Mitlegung auf einer 380-kV-
Freileistungstrasse der 50Hertz Transmission GmbH betrof-
fen sind, sondern auch eine eigene 110-kV-Freileitungs-
trasse durch den Geltungsbereich des Bebauungsplan-Ent-
wurfs verläuft, erhalten Sie von uns eine separate Stellung-
nahme. 
In der anliegenden Zeichnung ist die 380/110-kV-Freileitung 
961/962, MA1/MA2 und die 110-kV-Freileitung 38/39 enthal-
ten. Des Weiteren ist noch eine 110-kV-Freileitung der 
Schleswig-Holstein Netz AG der Planzeichnung zu entneh-
men.  
Grundsätzlich lehnen wir Wasserstoffanlagen in der unmit-
telbaren Nähe unserer 110-kV-Freileitungen ab und folgen 
damit der Aussage der 50Hertz Transmission GmbH. Dabei 
orientieren wir uns auch an der Empfehlung des „AK Betrei-
ben von 110-kV-Freileitungen“. Danach muss bei „Wasser-
stofftankstellen, Tanklager, Gasdruckanlagen ein waage-
rechter Abstand von mindestens 25 m vom äußeren ruhen-
den Leiterseil“ eingehalten werden. 
Wir bitten Sie, die Stromnetz Hamburg GmbH im weiteren 
Verfahren zu beteiligen. 

Die Wasserstofftankstelle wird nach Osten verlegt, der 25 m-
Abstand als Hinweis unterhalb der textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 

berücksichtigen 
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Nr. 9:  Schleswig-Holstein Netz AG vom 19.09.2023 

Im Bereich der Planauskunft verläuft die oben genannte 110-
kV-Freileitung der Schleswig-Holstein Netz. Sie erhalten ei-
nen Lage-/Profilplan zur Information über den Freileitungs-
verlauf. Es ist zwingend notwendig, die Angaben in un-
seren Anhängen zu beachten und einzuhalten! Die max. 
Arbeits- und Bauhöhen sowie die Leitungsschutzab-
stände, entnehmen Sie bitte dem angehängten  Lage-
/Profilplan. Eine Abschaltung für Baumaßnahmen ist 
nicht möglich! 
Es ist zwingend notwendig die Schutzabstände/Höhen 
auf dem Lage/Profilplan zu beachten! Beim Errichten der 
Baustellen, Aufbau von Baugerüsten, sowie der Einsatz 
von Kränen/Baggern. Aufschüttungen oder kurzzeitige 
Erdablagerungen innerhalb des Leitungsschutzberei-
ches dürfen nur mit unserer Zustimmung und erst, nach-
dem die Einhaltung der Sicherheitsabstände geprüft 
worden ist, vorgenommen werden. 
1) Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen bei 

Baumaßnahmen innerhalb des Leitungsschutzbe-
reiches 

1.1) Verantwortlichkeiten 
Wir weisen Sie als Auskunftseinholenden bzw. An-
fragenden ausdrücklich darauf hin, dass Sie mit 
dem Erhalt dieser Stellungnahme in folgender Ver-
antwortung stehen: 

Die bebauungsplanrelevanten Hinweise (max. Arbeits- und 
Bauhöhen, Leitungsverlauf, Leitungsschutzbereich) werden 
im Bebauungsplan berücksichtigt. Zusätzlich werden pla-
nungsrelevante Hinweise unterhalb der textlichen Festset-
zungen aufgeführt. 

teilweise  
berücksichtigen 
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- Sofern Sie zur Einholung der Auskunft beauf-
tragt wurden, leiten Sie diese an Ihren Auftrag-
geber weiter, auf den damit dann die Verantwor-
tung übergeht. 

- Stellen Sie sicher, dass die von uns vorgegebe-
nen Arbeits- und Bauhöhen schon bei der Pla-
nung an den dafür zuständigen Stellen Berück-
sichtigung finden. 

- Es muss von Ihnen sichergestellt werden, dass 
gemäß der Rechtsgrundlagen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes die arbeitssicherheitsre-
levanten Inhalte dieser Stellungnahme dem Auf-
sichtsführenden auf der Baustelle rechtzeitig 
vor Baubeginn zugehen. 

- Dokumentieren Sie für Ihre eigene Absicherung 
und Entlastung die Weitergabe aller Ihnen über-
reichten Unterlagen. 

1.2) Rahmenbedingungen 
Innerhalb des Leitungsschutzbereiches unterliegen die ma-
ximalen Arbeits- und Bauhöhen einer Begrenzung. 
Grundsätzlich müssen jegliche Baumaßnahmen innerhalb 
des Leitungsschutzbereiches durch die Schleswig-Holstein 
Netz genehmigt werden.  
Die Breite des Leitungsschutzbereiches für die 110 kV Frei-
leitung beträgt ca.60,00 m, d. h. jeweils ca. 30,00 m von der 
Leitungsachse nach beiden Seiten. Grundlage für diese Stel-
lungnahme ist aber die individuelle Schutzbereichsbreite des 
betroffenen Mastfeldes, in dem Ihr Bauvorhaben liegt. Ein 
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Mastfeld umfasst die Fläche zwischen zwei Freileitungsmas-
ten, welche von den Seilen überspannt wird im ruhenden und 
ausgeschwungenen Zustand der Seile zuzüglich eines seitli-
chen Schutzabstandes von 3 m bei 110 kV Leitungen. 

Soweit die Ausführung von Arbeiten im Leitungsschutzbe-
reich der 110 kV Freileitung erfolgen sollen oder dafür in die-
sen eingedrungen werden kann, ist der nach DIN VDE 0105-
100 Tab 103 – Annäherungszone, Schutzabstände bei Bau-
arbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten vor-
geschriebene Mindestabstand von 3 m zu den unter 
110.000 Volt stehender Leiterseilen jederzeit, d. h. auch im 
ungünstigsten Fall bei ausgeschwungenen Seilen, einzuhal-
ten, um eine elektrische Gefährdung und damit elektrische 
Unfälle zu vermeiden.  
Gerade bei Freileitungen sind zu den möglichen Aus-
schwingbewegungen der Leiterseile auch jede Bewegung 
oder Verlagerung, jedes Ausschwingen, Wegschnellen oder 
Herunterfallen von Gegenständen, Lasten, Trag- und Last-
aufnahmemitteln mit in Betracht zu ziehen. Wir empfehlen, 
dieses bereits bei der Bauplanung zu berücksichtigen (z.B. 
bei der Errichtung einer Halle oder Arbeiten vor Ort mittels 
Kran). 
Reicht der Antragsteller den Lageplan mit exakter Lage des 
Bauvorhabens und gegebenenfalls schon vorhandenen Bau-
zeichnungen der Maßnahme (Profilpläne) ein, werden von 
der Schleswig-Holstein Netz, Betrieb Hochspannungsnetze 
(DN-BH), die maximalen Arbeits- und Bauhöhen in dem ent-
sprechenden Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung 
ermittelt und in unserem Lage-/Profilplan des Leitungsab-
schnittes der 110 kV Freileitung angegeben. Dieser um das 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der Bauantragsverfahren und bei Bauarbeiten berück-
sichtigt. 

zur Kenntnis 
nehmen 
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Bauvorhaben ergänzte Lage-/Profilplan des Leitungsab-
schnittes ist als Anhang wesentlicher Bestandteil der Stel-
lungnahme. Bitte beachten Sie, dass die Angaben in „über 
Normal-Null“ (ü. NHN) angegeben sind. 
2) Arbeiten in der Nähe der 110 kV Freileitung 
Für eine Einweisung des für jede Baustelle erforderlichen 
und zu benennenden Aufsichtsführenden gemäß der 
Rechtsgrundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
(insbesondere Arbeitsschutzgesetz und Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften) stehen wir gern 
zur Verfügung.  
Planen Sie auch für die Durchführung Ihrer Maßnahme aus-
reichende Abstände zu der 110 kV Freileitung ein, so dass 
keine Freischaltung erforderlich wird. 
Sofern die erforderlichen Sicherheitsabstände nach DIN-
VDE 0105-100 während der Baumaßnahme nicht eingehal-
ten werden können, ist zwingend die Abstimmung mit der 
Schleswig-Holstein Netz erforderlich. In diesem Fall muss 
die Möglichkeit der Freischaltung geprüft werden. Es kann 
grundsätzlich nur ein Stromkreis einer mehrsystemigen Frei-
leitung abgeschaltet werden. Die weiteren Stromkreise ste-
hen dann weiterhin unter Spannung (110 kV). In diesem Be-
reich gelten die genannten maximalen Arbeitshöhen unver-
ändert. 
Die Abschaltung eines Stromkreises hat einen in der Regel 
mehrwöchigen Planungsvorlauf und kann aufgrund der Netz-
situation auch kurzfristig abgesagt werden.  
Freischaltungen sind kostenpflichtig und bedürfen im Vor-
wege einer Kostenübernahmeerklärung durch den Bauherrn 
bzw. Antragsteller.  
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Bei dem Bedarf an einer Einweisung oder einer Freischal-
tung mit Einweisung wenden Sie sich bitte an den Betrieb 
Hochspannungsnetze (DN-BH), unter Angabe der Leitungs-
auskunfts-Nr. an unseren Kollegen Herrn Albrecht, der wie 
folgt zu erreichen ist: 
raoul.albrecht@sh-netz.com. Bitte teilen Sie uns Einwei-
sungstermine frühestmöglich mit einem Vorlauf von mindes-
tens 14 Tagen mit  Nennen Sie uns in diesem Zusammen-
hang Namen und Telefonnummer des für die Maßnahme be-
nannten Aufsichtsführenden vor Ort, ansonsten ist eine Ein-
weisung oder Freischaltung mit Einweisung nicht möglich. 
Rückfragen zum laufenden Vorgang senden Sie bitte unter 
Angabe der Leitungsauskunfts-Nr. an folgende Adresse: 
110kV-Fremdplanung@sh-netz.com. 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise aus dem beiliegenden 
„Leitungsschutzanweisung für Baufachleute“, welches dem 
bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben ist und 
deren Vorgaben auch bei späteren Instandhaltungsarbeiten 
einzuhalten sind. 
Nur bei konsequenter Einhaltung der maximal angegebenen 
Arbeits- und Bauhöhen in Bezug auf ü. NHN innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches und den weiteren in dieser Stel-
lungnahme genannten Auflagen und Hinweise werden Ge-
fahren für Personen, Werkzeuge und eingesetzte Fahr-
zeuge, etc. und damit elektrische Unfälle beim Arbeiten in 
der Nähe unter Spannung stehender Anlagenteile präventiv 
ausgeschlossen.  
Bei Nichteinhaltung der Vorgaben und Überschreitung 
der maximalen Arbeitshöhe besteht Lebensgefahr! 
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Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf das 110 kV Netz 
der Schleswig-Holstein Netz im angefragten Bereich. Es kön-
nen weitere Anlagen der Schleswig-Holstein Netz in dem an-
gefragten Baubereich vorhanden sein. Bitte beachten Sie die 
getrennten Stellungnahmen des Netzcenter. 
Beachten Sie, dass im Baubereich Leitungen anderer regio-
naler oder überregionaler Versorger vorhanden sein können. 
3) Ergänzende Hinweise 
a) Veränderte Flächennutzung im Leitungsschutzbe-
reich der 110 kV Freileitung 
Beinhaltet Ihre Planung eine veränderte Flächennutzung im 
Schutzbereich der 110 kV Freileitung, so ist im Vorwege die 
Anforderung an die zulässigen Leiterseilhöhen als auch die 
Zuverlässigkeit der bestehenden Maste zu überprüfen. 
Derzeit sind die Bodenabstände der Leiterseile für den ange-
fragten Bereich für ein Gebiet abseits von Gebäuden, Stra-
ßen usw. (z.B. landwirtschaftliche Flächennutzung) ausge-
legt. 
Für andere Flächennutzungen, wie z.B. : 
- Wohn- und andere Gebäude 
- Verkehrswege und Parkplätze 
- Erholungsflächen (Spielplätze, Sportflächen, usw.)  
sind andere, in der Regel höhere Bodenabstände bzw. Ab-
stände zu Gebäuden zu berücksichtigen, die einen Umbau 
der 110 kV Freileitung notwendig machen.  
Sofern Straßen oder Verkehrswege innerhalb des Leitungs-
schutzbereiches geplant sind, muss der dafür erforderliche 
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Abstand von der Straßenoberfläche zu den Leiterseilen von 
mindestens 7 Metern eingehalten werden.  
Die Kosten des Umbaus der 110 kV Freileitung (Planung, 
Genehmigung, Bau und Inbetriebnahme) sind vom Verursa-
cher zu tragen und bedürfen im Vorwege einer Kostenüber-
nahmeerklärung durch den Bauherrn. 
b) Unveränderte Flächennutzung im Leitungsschutzbe-
reich der 110 kV Freileitung 
Beinhaltet ihre Planung eine unveränderte Flächennutzung 
(z.B. Gebäudeneubau oder -umbau), muss auch bei bereits 
vorhandener Bebauung im Kreuzungsbereich der 110 kV 
Freileitung eine Prüfung erfolgen, ob die Leiterseilhöhen und 
die Zuverlässigkeit der bestehenden Maste ausreichend ist. 
c) Veräußerung von Flurstücken 
Sofern zu veräußernde Flächen im Leitungsschutzbereich 
liegen, sorgen Sie bitte dafür, dass an den Käufer diese In-
formationen und den bearbeiteten Lage-/Profilplan unseres 
betroffenen 110 kV Leitungsabschnittes, in denen die maxi-
malen Bau- und Arbeitshöhen angegeben sind, weitergege-
ben werden. Nach Vorlage eines Katasterplanes mit den ge-
planten Flurstücksgrenzen werden diese Lage-/Profilpläne 
kostenfrei durch Schleswig-Holstein Netz erstellt. 
Diese Stellungnahme ist mit dem Ausstelldatum dieser Aus-
kunft 6 Monate gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist eine 
neue Stellungnahme für die 110kV Hochspannung einzuho-
len. Nennen Sie hierzu diese Leitungsauskunftsnummer und 
senden Sie die Anfrage an  110kV-Fremdplanung@sh-
netz.com . 
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Der Hinweis wird unterhalb der textlichen Festsetzungen auf-
geführt. 

berücksichtigen 
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Die Lage der Leitungen sind bereits im Bebauungsplanent-
wurf übernommen worden. 

klarstellen 
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Der Leitungsschutzbereich und die maximalen Arbeitshöhen 
etc. werden im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt und 
zusätzlich als Hinweis neben der Planzeichnung aufgeführt. 

berücksichtigen 
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Nr. 10:  50Hertz Transmission GmbH vom 23.08.2023 

Wir bedanken uns für die erneute Beteiligung an o. g. Be-
bauungsplanverfahren.  
Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor:  
 Planunterlagen auf der Homepage des Amtes Itzstedt.  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes befindet 
sich unsere  
 380-kV-Leitung Hamburg Nord - Hamburg Ost 

961/962 von Mast-Nr. 12 – 14.  
Wir bedanken uns für die Übernahme der Restriktionen aus 
unserer Stellungnahme vom 15.06.2022 mit der Reg.-Nr. 
2022-002556-01-TG. Gegen das Abwägungsergebnis der 
vorgenannten Stellungnahme haben wir keine Einwände.  
Nach Prüfung der erneut eingereichten Unterlagen bit-
ten wir um Beachtung der nachfolgenden Hinweise/Auf-
lagen:  
1. Begründung  
 zur Abbildung 4 „Fotos des Betriebshofes etc.“, Seite 

13 In Bezug auf die Abbildung „Lagerplatzes und 
Hochspannungsmast“ verweisen wir auf Freihaltung 
der Maststandorte im Umkreis von 35 m um den Mast-
mittelpunkt und die Gewährleistung der jederzeitigen 
Zugänglichkeit unserer Maststandorte. Dies gilt auch 
für die Ausweisung der Lagerflächen im Bereich unse-
res Strommastes (in der Planzeichnung als Mast-Nr. 1 
bezeichnet).  

Derzeit ist im Bebauungsplanentwurf eine Freihaltezone von 
R=15,0 m um den Mast Nr. 13 angegeben, die aufgrund ei-
ner Detailprüfung durch das Regionalzentrum West in Ham-
burg ermittelt wurde (siehe anliegende Mails von 50hertz und 
Firma Bartram vom 06.09.2023). Dieses Maß wird beibehal-
ten. 

nicht 
berücksichtigen 
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 zur Abbildung „Stellplätze LKW und Hochspannungs-
leitungen“, Seite 13 In Bezug auf die Nutzung der Flä-
chen als LKW- bzw. PKW-Stellplatz ist zu gewährleis-
ten, dass keine brennbaren Materialien und Fahrzeuge 
im Freileitungsschutzstreifen zu lagern oder abzustel-
len sind.  
Auch kann es bei bestimmten Witterungsbedingungen 
zu Eisabwurf von den Leiterseilen kommen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die vorhandenen Stellplatzanlagen 
für Pkws und Lkws baurechtlich genehmigt wurden, schon 
seit vielen Jahren genutzt werden und somit Bestandsschutz 
besteht. 

zur Kenntnis 
nehmen 

 zu den geplanten Klein-Windkraftanlagen, S. 33f. Da 
zum derzeitigen Planungsstand die Art und Größe der 
Klein-Windkraftanlagen noch nicht feststehen, können 
wir nicht beurteilen, ob ein Abstand von 20 m zu den 
Achsen unserer v. g. Freileitung ausreichend ist. Wir 
verweisen hiermit erneut darauf, dass eine Ab-
standsbewertung erst nach Benennung des Anla-
gentyps sowie der Übergabe der Koordinaten der 
geplanten Standorte möglich ist.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 50hertz wird 
im Rahmen der Genehmigungsplanung nach Festlegung 
des WKA-Typs und der Standorte beteiligt. 

zur Kenntnis 
nehmen 

 zu den Lärmschutzmaßnahmen (Pkt. 6.11, 2. Anstrich), 
S. 36 redaktionelle Korrektur von „390 KV-Leitung“ in 
„380-kV-Leitung“. 

Die Begründung wird korrigiert. berücksichtigen 

2. Planzeichnung  
 textliche Festsetzung 1.1.4 Bei bestimmten Witterungs-

bedingungen ist Eisabwurf von den Leiterseilen nicht 
auszuschließen. Bauwerke im Bereich von Freileitun-
gen sind so zu errichten, dass dieser Erscheinung 
Rechnung getragen wird. Die Dacheindeckung ist nach 
DIN 4102 Teil 7 auszuführen. Ein- und Ausgänge sind 
grundsätzlich nicht unter Leiterseilen anzuordnen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der Genehmigungsplanung beachtet. 

zur Kenntnis 
nehmen 
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 textliche Festsetzung 1.1.8 Anlagen für die Herstellung. 
Lagerung und Nutzung von Wasserstoff sind als explo-
siv einzuschätzen und sind daher nicht im Freileitungs-
bereich anzuordnen.  

Gemäß der anliegenden Stellungnahme vom 26.09.2023 
von 50hertz sind im Freileitungsbereich doch Wasserstoffan-
lagen möglich, wenn die Freileitungsnorm DIN EN 50341-1 
eingehalten wird und die Unschädlichkeit gutachterlich nach-
gewiesen wird. Diese Bedingung wird als ergänzende Fest-
setzung unter der Ziffer 1.1.9 aufgenommen. 

teilweise 
berücksichtigen 

 bauordnungsrechtliche Festsetzungen A1 und A3 Fah-
nenmasten sind grundsätzlich nicht im Schutzstreifen 
unserer 380-kV-Freileitung zu errichten.  

Die Fahnenmasten werden in der textlichen Festsetzung A1 
gestrichen. 

berücksichtigen 

4. Zur „Schalltechnische Prüfung der 380-kV-Leitung“ und 
deren Bewertung in der Begründung im Punkt 6.11, S. 
36ff. Gegen das Ergebnis der schalltechnische Prüfung 
erheben wir keine Einwände. 

Wir bitten um Beachtung der o. g. Ausführungen und Anpas-
sungen in den Planunterlagen sowie um weitere Beteiligung 
am Verfahren. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
nehmen 
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Nr. 11:  PLEdoc GmbH für die GasLINE GmbH vom 24.08.2023 

Tabelle der betroffenen Anlagen: 

 

  

Von der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit 
der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbei-
tung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen 
Verfahren beauftragt. GasLINE GmbH & Co. KG ist die Ei-
gentümerin eines deutschlandweiten Glasfasernetzes.  
Die Unterlagen zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans 
und Aufstellung des Bebauungs-plans Nr. 37 haben wir von 
der Homepage des Amtes Itzstedt heruntergeladen. In die 
Planzeichnungen zur Flächennutzungsplanänderung sowie 
zum Bebauungsplan haben wir die Trassenführung der Ka-
belschutzrohranlage grafisch übernommen und die Lei-
tungskenndaten hinzugeschrieben. Diese Pläne fügen wir 
als Anlage bei. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Gasleitung parallel zur Schles-
wig-Holstein-Straße außerhalb des Bebauungsplangeltungs-
bereiches verläuft und dort von der Gemeinde bzw. von der 
Firma Eggers keine Bauarbeiten geplant sind. 

zur Kenntnis 
nehmen 

Darstellung der Kabelschutzrohranlage ist in den Ihnen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen nach bestem Wissen er-
folgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung im 
Einzelfall nicht ausgeschlossen.  
6. Änderung des Flächennutzungsplans 
Wie den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen ist, ver-
läuft die Kabelschutzrohranlage am westlichen Rand, jedoch 

  



Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Tangstedt, Kreis Stormarn PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Stand: 12.03.2024 56 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung 

Behandlung  
im weiteren 
Verfahren 

außerhalb des Geltungsbereichs der Bauleitplanung. Wir er-
heben gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplans 
keine grundsätzlichen Einwände.  
Bebauungsplan Nr. 37 "Harksheider Straße 110"  
In der Anlage übersenden wir das Merkblatt der GasLINE 
GmbH & Co. KG "Berücksichtigung von unterirdischen Ka-
belschutzrohranlagen mit einliegenden Lichtwellenleiterka-
beln bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen". Die dort aufgeführten Auflagen und Hin-
weise sind grundsätzlich bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 37 zu beachten. In diesem Zusammenhang 
machen wir schon jetzt auf folgendes aufmerksam:  
Das Befahren des Schutzstreifenbereichs der Kabelschutz-
rohranlage mit schweren Bau- und Transportfahrzeugen ist 
nur unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Betreiber der Anlage er-
laubt.  
Eine Überdeckung der Kabelschutzrohranlage darf im End-
ausbau von Überfahrten im Schutzstreifenbereich 1,0 m 
nicht unterschreiten.  
Neuanpflanzung von Bäumen, Hecken und tiefwurzelnden 
Sträuchern sollte nur außerhalb des Schutzstreifenberei-
ches erfolgen, um eine gegenseitige Beeinträchtigung zu 
vermeiden. Dies dient dem Schutz der Kabelschutzrohran-
lage sowie dem Erhalt der Zugänglichkeit und Einsehbarkeit 
der Leitungstrasse.  
Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen  
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass innerhalb der zum 
Ausgleich vorgesehenen Kompensationsfläche in der in der 
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Gemarkung Wilstedt Flur 1 und 13, Flurstücke 106/20 und 2 
keine von uns verwalteten Kabelschutzrohranlage der Gas-
LINE GmbH & Co. KG verlaufen. 
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Nr. 12:  Deutsche Telekom vom 27.07.2023 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. 
v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-
ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken und ver-
weisen auf unser/unsere Schreiben vom 16.05.2022. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Leitungs-
trassen sind für die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht 
planungsrelevant, sie befinden sich fast gänzlich außerhalb 
des Geltungsbereiches. Bei konkreten Bauvorhaben werden 
sie beachtet.  

zur Kenntnis 
nehmen 

 
  



Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Tangstedt, Kreis Stormarn PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Stand: 12.03.2024 65 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung 

Behandlung  
im weiteren 
Verfahren 

Nr. 13:  1&1 Versatel vom 01.08.2023 

Vielen Dank für die Mitteilung über Ihre geplante Baumaß-
nahme zum o. g. Bauvorhaben. 
Die von Ihnen gewünschte Leitungsauskunft entnehmen 
Sie bitte dem beigefügten Planauszug. 
Aus dem Planauszug sind die von 1&1 Versatel Deutsch-
land GmbH im angefragten Planungsgebiet betriebenen Te-
lekommunikationslinien und –anlagen ersichtlich. Bitte be-
achten Sie, dass Sie auch dann einen Planauszug erhalten, 
wenn in dem angefragten Planungsgebiet keine Kabelanla-
gen der 1&1 Versatel Deutschland GmbH vorhanden sind. 
Die Leitungsauskunft ist innerhalb der 1&1 Versatel Gruppe 
zentral organisiert. Sofern die Auskunft auch Kabelanlagen 
anderer 1&1 Versatel Gesellschaften beinhaltet, ist die 1&1 
Versatel Deutschland GmbH von der jeweiligen Gesell-
schaft zur Auskunftserteilung bevollmächtigt worden. 
Mit dem Schreiben erhalten Sie unsere „Richtlinie zum 
Schutz der 1&1 Versatel Deutschland GmbH Telekommuni-
kationsinfrastruktur“ zur Kenntnis und Beachtung. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 030-8188-
1205 zur Verfügung. 
Ihre Leitungsauskunft 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungs-
planrelevante Leitungen sind nicht dargestellt. 

zur Kenntnis 
nehmen 
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Nr. 14:  AG-29 vom 23.08.2023 

Vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorste-
hend genannter Planung.   
Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzver-
bände haben keine grundlegenden Bedenken und stimmen 
hiermit der Planung grundsätzlich zu.  
Voraussetzung für diese Zustimmung ist die uneinge-
schränkte Einhaltung bzw. Umsetzung aller aufgezeigten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen.  
Wir bitten um Berücksichtigung der folgenden Punkte. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
nehmen 

1   
Beleuchtung - Ergänzung: Gesetz zum Schutz der Insekten-
vielfalt in Deutschland  
Die AG-29 bittet, folgende Ergänzung vorzunehmen:   
Durch das 'Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in 
Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften' wurde 
mit Artikel 1 - Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes - 
Nr. 13 der § 41a 'Schutz von Tieren und Pflanzen vor nach-
eiligen Auswirkungen von Beleuchtungen' ergänzt.  
Danach sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen 
und Wegen, Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und 
Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Wer-
beanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit 
Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere 
und Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen Auswir-
kungen durch Lichtimmissionen geschützt sind.   

Bei den vorhandenen und geplanten Nutzungen hat die Be-
triebssicherheit einen hohen Stellenwert. Hierzu gehört auch 
eine ausreichende Beleuchtung in den Außenanlagen, die 
vielfach eine Mindesthöhe von Leuchtkörpern und eine Min-
destlichtstärke erfordert. 
Es wird folgende Festsetzung aufgenommen (Ziffer 8.3 
Teil B - Text -) 
„In den Außenanlagen sind bei der Aufstellung neuer Lam-
pen soweit wie möglich insektenfreundliche Leuchtmittel mit 
warm-weißem Licht bis maximal 3000 Kelvin und geringen 
UV- und Blaulichtanteilen zu verwenden. Die Beleuchtung ist 
möglichst nach unten abstrahlend auszurichten“. 

teilweise  
berücksichtigen 



Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Tangstedt, Kreis Stormarn PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Stand: 12.03.2024 67 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung 

Behandlung  
im weiteren 
Verfahren 

Daher ist folgende Festsetzung in den Text (Teil B) der Sat-
zung aufzunehmen:  
Für die Außenanlagen sind fledermaus- und insektenfreund-
liche Leuchtmittel mit ausschließlich warm-weißem Licht bis 
maximal 3.000 Kelvin und geringen UV- und Blaulichtantei-
len zu verwenden. Die Beleuchtung ist in möglichst geringer 
Höhe anzubringen und nach unten abstrahlend auszurich-
ten.   

2  
Die Anlage von Gründächern ist zu prüfen.  
Neben der Schaffung von Lebensräumen im urbanen Raum 
und der Regulierung des Regenwasserabflusses (schon mit 
einer Substratschicht von 4 bis 5 cm wird eine Pufferung des 
Regenwasserabflusses erreicht und wirkt sich positiv auf die 
Ableitung aus) erhöht sich zudem die Haltbarkeit der Dä-
cher, weil die direkte Bewitterung und die Sonneneinstrah-
lung entfallen. 

Eine Prüfung wurde durchgeführt. Es ist davon auszugehen, 
dass auf den geplanten Gebäuden überwiegend Solaranla-
gen installiert werden, um den Strom für den Eigenverbrauch 
zu nutzen. Obwohl eine „Doppelnutzung“ mit Gründach mög-
lich ist, hat sich die Gemeinde entschlossen, kein Gründach 
festzusetzen, um den Aufwand für die Dachkonstruktionen in 
einem vertretbaren Rahmen zu halten. Dieses schließt nicht 
aus, dass trotzdem Gründächer entstehen. 

berücksichtigen 

 
 


